
 

Beitragssatzung 
 

Gültig ab 01.01.2021 
 
 

§ 1 
Aufnahmegebühr 

 
Entfällt 

 
§ 2 

Vereinsbeitrag 
 

 
Der Jahresbeitrag beträgt 120,00 € 

 
 
 

§ 3 
Zahlungsweise 

 
3.1 Aktive Mitglieder: 
Der Jahresbeitrag ist mit der aktiven Mitarbeit abgegolten.  
Eine Zahlungspflicht in Form von Geldmittel besteht daher nicht. 
 
3.2 Passive Mitglieder/Förderer des Vereins: 
Der Vereinsbeitrag wir zum 15.März eines jeden Jahres per Lastschrift eingezogen. 
 
Der Verein zieht die Lastschriften im Rahmen einer SEPA-Basislastschrift. 
Hierfür erteilt jedes Vereinsmitglied dem Verein ein Lastschriftmandat, gemäß dem 
anhängenden Muster und erteilt somit sein Einverständnis zum Lastschrifteinzug. 
 
Jedem Vereinsmitglied wird seine Mitgliednummer als Mandatsreferenz zugeordnet. 
 
Gemäß den gesetzlichen Regelungen ist eine Pre-Notification (Vorankündigung) vor dem 
Lastschrifteinzug notwendig. 
Dieser Pflicht kommt der Verein im Rahmen des erteilten Lastschriftmandats nach. 
 
3.3 Ehrenmitglieder 
Ehrenmitglieder unterliegen nicht der Beitragspflicht. 

 
§4 

Kosten 
 

Um Kosten zu vermeiden, ist jedes Vereinsmitglied verpflichtet, Änderungen in Bezug auf 
seine Bankverbindung rechtzeitig (spätestens 4 Wochen) vor dem Einzugstermin schriftlich 
mitzuteilen. 
 
Für Kosten, die dem Verein durch Rücklastschriften entstehen, die er selbst nicht zu 
verschulden hat, kommt das jeweilige Vereinsmitglied auf. 
 

§ 5 
Gültigkeit 

 
Diese Beitragssatzung ist ab dem 01.01.2021 gültig und gilt bis auf weiteres. 
 
 



Bankverbindung:  Bank 
   IBAN:  DE  
   BIC:  
 
SEPA-Lastschriftmandat 
für SEPA-Basislastschriften 
   
 

      Gläubiger-Identifikationsnummer: (Verein) 
Bad Belziger Festverein e.V.  DE 
  

Wiesenburger Straße 6   Mandatsreferenz (Mitgliedsnummer) 
14806 Bad Belzig 
      001….. 
 

      Mandat für wiederkehrende Zahlungen 
 
Ich ermächtige / Wir ermächtigen Sie, Zahlungen von meinem/unserem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meinen / weisen wir unseren 
unten genannten Kreditinstitut an, die von Ihnen auf mein/unser Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann / Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem 
Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es 
gelten dabei die mit meinem / unserem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

Name und Anschrift des Vereinsmitglieds bzw. abweichenden Zahlers / der Zahler 

 
 
 
 
 

 
Name des Kreditinstituts des Vereinsmitglieds/Zahlers BIC 1 

  
__ __ __ __ │__ __ __ __ │__ __ __ 
 

IBAN 2  
 
DE __ __ │ __ __ __ __ __ __ __ __ │__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
 

 
Pre-Notification 3: 
Der Lastschrifteinzug des ersten Mitgliedsbeitrages erfolgt nicht vor Ablauf von 14 Tagen. 
Alle weiteren (wiederkehrenden) Lastschriften der Mitgliedsbeiträge werden unter Nennung 
obiger Gläubiger – Identifikationsnummer und Mandatsreferenz zum 15.März eines jeden 
Jahres gezogen. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder einen Feiertag, verschiebt 
sich der Fälligkeitstag auf den ersten folgenden Bankgeschäftstag. 
Die Höhe des Einzugsbetrages (Mitgliedsbeitrag) wird über die jeweils gültige 
Beitragsordnung geregelt. 
 
Unterschrift(en): 
Ort, Datum     ____________________________________ 
 
 
Unterschrift(en) des Zahlers / der Zahler            ____________________________________ 
 
1 Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code) 
2 International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
3 Vorankündigung 


